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Problemaufriss

Im Bundestagswahlkampf 1980 trug die 18-jährige Schülerin Christine Schanderl 
im Regensburger Albertus-Magnus-Gymnasium eine „Stoppt-Strauß-Plakette“. 
Die Schulleitung forderte die Schülerin auf, diese abzunehmen. Als sie sich wei-
gerte, schloss die Schule Schanderl zunächst befristet vom Unterricht aus – an-
schließend folgte die Schulentlassung. Der Vorgang führte sowohl unter Juristen1 
als auch in der Öffentlichkeit2 zu einer regen Debatte. Schanderl sah ihr Grund-
recht auf freie Meinungsäußerung verletzt, die Schule durch die Aktion den 
Schulbetrieb gefährdet. Letztlich entschied der Bayerische Verfassungsgerichts-
hof nach Popularklagen der Schülerin und ihrer Unterstützer, der Gesetzgeber sei 
verfassungsrechtlich verpflichtet, politischen Meinungsäußerungen in der Schu-
le so weit wie möglich Raum zu lassen.3 Politische Betätigung müsse er aber 
einschränken, wenn dies aufgrund des schulischen Auftrags und der Abwägung 
kollidierender Grundrechte geboten sei.4 Der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof beurteilte anschließend die Ordnungsmaßnahmen gegen Schanderl im kon-
kreten Fall als unverhältnismäßig.5

Mehr als dreißig Jahre später:6 Der 12-jährige Schüler Stephan Albrecht ist mit 
der am Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasium vertriebenen Schülerzeitung „Vi-
rus“ unzufrieden. Mit einigen Mitschülern gründet er die neue Schülerzeitung 
„Bazillus“. Die Schulleitung verbietet deren Vertrieb auf dem Schulgelände: 
 Albrecht und seine Mitstreiter sollten in der Redaktion des „Virus“ mitarbeiten. 
Der Quartaner ist damit nicht einverstanden. Er erstreitet sich das Recht auf eine 
eigene Schülerzeitung vor dem Münchener Verwaltungsgericht.7

1 Gramlich, DVBl. 1982, S.  745 ff.; Hennecke, DÖV 1982, S.  696 f.; Ladeur, RdJB 1980, 
S.  71 ff.; Suhr, NJW 1982, S.  1065 ff. 

2 Siehe dazu „Das Mädchen Christine“, in: FAZ, 23.10.1980, S.  12. 
3 BayVerfGH, NJW 1982, S.  1089 (1092).
4 BayVerfGH, NJW 1982, S.  1089 (1092).
5 BayVGH, DVBl. 1982, S.  457 (458). 
6 Siehe dazu „Vom Schülerzeitungs-Redakteur zum Helden der Meinungsfreiheit“, in: Süd-

deutsche Zeitung, 12.12.2011, S.  47. 
7 VG München, AfP 2012, S.  493 (494).
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Beide Fälle zeigen exemplarisch, zu welchen Kontroversen politische und 
journalistische Schüleraktivitäten in der Schule führen können. Die Freiheits-
rechte der Schüler treffen auf den staatlichen Schulauftrag und die Gegenrechte 
der Mitschüler. Ist der Schüler wie im Fall Albrecht minderjährig, kommt zudem 
das Elternrecht ins Spiel. Diese Arbeit untersucht, welche grundgesetzlichen 
Vorgaben für politische und journalistische Schüleraktivitäten bestehen und ob 
sie der Gesetzgeber im einfachen Recht beachtet. Sie geht von einem Schüler-
journalismus aus, der sich regelmäßig mit politischen Fragen befasst. Untersu-
chungsgegenstand sind individuelle und kollektive Schüleraktivitäten. Die Tä-
tigkeiten der gesetzlichen Schülervertretung und schulische Publikationen (dies 
betrifft auch Schulzeitungen, die im Unterschied zu Schülerzeitungen in schuli-
scher Verantwortung herausgegeben werden) sind nicht Gegenstand der Arbeit. 
Petitionen werden ebenfalls nicht behandelt.

Dass sich Schüler und Schule über politische oder journalistische Aktivitäten 
gerichtlich streiten, ist relativ selten der Fall. In den vergangenen Jahren waren 
Konflikte über solche Aktivitäten dennoch immer wieder medial präsent: Im Jahr 
2010 ergab eine empirische sozialwissenschaftliche Studie unter bayerischen 
Schülerzeitungsredakteuren, dass Lehrkräfte und Schulleitung in beachtlichem 
Maße inhaltlichen Einfluss auf die Inhalte der Schülerzeitung nehmen. 37,1 Pro-
zent8 der Schülerredakteure gaben an, dass die Schulleitung in den letzten Jahren 
Artikel gestrichen habe, bevor die Zeitung erschien. 15,9 Prozent9 erklärten, be-
reits vor der Recherche von einer beratenden Lehrkraft daran gehindert worden 
zu sein, bestimmte Themen zu bearbeiten. 19,5 Prozent10 der befragten Schüler-
redakteure äußerten, dass Schulleitung oder Lehrkräfte und nicht die Schüler-
redaktion festgelegt hätten, ob die Zeitung als schulische Publikation oder in 
Eigenregie herausgegeben werde. Nachdem die Studie veröffentlicht wurde, for-
derte die bayerische SPD eine Reform des Schülerzeitungsrechts.11 Außerhalb 
Bayerns nehmen Schulleitungen ebenfalls erheblichen Einfluss auf Schülerzei-
tungsredaktionen.12 

8 Mai, „Zensur“ in der bayerischen Schülerpresse, S.  70.
9 Mai, „Zensur“ in der bayerischen Schülerpresse, S.  64.
10 Mai, „Zensur“ in der bayerischen Schülerpresse, S.  55.
11 „Zensur in Bayern wird fallen“, Pressemitteilung des bayerischen SPD-Spitzenkandida-

ten zur Landtagswahl 2013, Christian Ude, 30.04.2012.
12 Zum Verkaufsverbot der Schülerzeitung „Der Wecker“ am Theodor-Heuss-Gymnasium 

Mühlacker (Baden-Württemberg): „Von Zensur kann keine Rede sein“, in: „Mühlacker Tagblatt“, 
14.03.2007, S.  5. Zum Verkaufsverbot der Schülerzeitung „Sophies Unterwelt“ an der privaten 
Sophie-Barat-Schule Hamburg, die beim Schülerzeitungswettbewerb des Bundespräsidenten 
ausgezeichnet wurde: „Kampf gegen die Zensur“, http://www.stern.de/panorama/hamburger- 
schuelerzeitung-kampf-gegen-die-zensur-3272658.html, 13.06.2007 (Seitenaufruf am 23.07. 2018) 
und „Etwas Handfestes“, in: FAZ, 13.06.2008, S.  44. Zu inhaltlicher Einflussnahme auf die 
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Konflikte entstehen ferner, wenn politische Parteien Schülermedien auf dem 
Schulgelände vertreiben. Besondere Aufmerksamkeit erzielte in den 2000er- 
Jahren die NPD mit dem Verteilen von Schülerzeitungen13 und sogenannten 
„Schulhof-CDs“14 mit rechtsradikaler Musik. Später folgten weitere rechtsextre-
me Gruppen mit ähnlichen Aktionen.15 Die SPD Brandenburg reagierte auf die 
NPD-Verteilung mit einer eigenen Schülerzeitung.16 Parteipolitischer Einfluss in 
der Schule wird ferner häufig im Zusammenhang mit Schülervereinigungen dis-
kutiert. Derzeit existieren in 15 Bundesländern Gruppen der Schüler Union,17 in 
13 Bundesländern Aktivitäten der Juso-SchülerInnen18 und in drei Bundeslän-
dern bestehen liberale Schülervereinigungen.19 Überregional agierende politi-
sche Schülervereinigungen, die anderen Parteien nahestehen, sind nicht bekannt.

Eine weitere Erscheinungsform politischer Schüleraktivitäten sind Demonst-
rationen. Über die Versammlungsteilnahme von Schülern während der Unter-
richtszeit wurde vor allem anlässlich der Friedensdemonstrationen gegen den 

Schülerzeitung „Dürer!“ am Albrecht-Dürer-Gymnasium Berlin-Neukölln, die ebenfalls beim 
Schülerzeitungswettbewerb des Bundespräsidenten ausgezeichnet wurde: „Schule zensiert 
Schülerzeitung“, in: „Die Welt“ (Berlin-Ausgabe), 26.11.2008, S.  30.

13 Zur Verteilung von NPD-Schülerzeitungen in Berlin und Brandenburg: „‚Weil alle ande-
ren lügen‘“, in: FAZ, 31.08.2007, S.  42 und „Rechtsradikalen entgegentreten“, in: FAZ, 23.10. 
2007, S.  4. Zur Herausgabe einer NPD-Schülerzeitung in Sachsen: „Ermittlungen gegen NPD- 
Abgeordneten“, in: FAZ, 22.09.2007, S.  4.

14 Zur „Schulhof-CD“ der NPD im Bundestagswahlkampf 2005: „E-Gitarren für den End-
sieg“, in: FAZ (Sonntagsausgabe), 19.02.2006, S.  57. Zur „Schulhof-CD“ der NPD im Landtags-
wahlkampf 2006 in Mecklenburg-Vorpommern: „Das Ende vom Lied“, in: FAZ, 11.09. 2006, 
S.  33.

15 „Schulministerium warnt: Rechtsextremisten wollen Flugblätter und Filme auf dem 
Schulhof verteilen“, Pressemitteilung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung von 
Nordrhein-Westfalen, 01.05.2009; „Die Rechte verteilt CDs“, in: „Neue Westfälische“, 20.01. 
2016, Lokalseite 1 (Bielefeld-Ausgabe); „Flugblätter im Umlauf: III. Weg wirbt auf dem 
Schulhof“, in: „Westerwälder Zeitung“, 30.04.2016, S.  11. 

16 „Gegen die NPD“, in: FAZ, 24.08.2007, S.  38.
17 Ergebnis eigener Befragung zwischen August 2016 und August 2017 beim SU-Bundes-

verband und allen Landesverbänden der Jungen Union. Es bestehen 14 SU-Landesverbände. 
Keine Landesverbände bestehen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. In Sachsen sind 
allerdings lokale SU-Gruppen aktiv. 

18 Ergebnis eigener Befragung zwischen August 2016 und August 2017 beim Juso-Schüler-
Innen-Bundesverband und allen Juso-Landesverbänden. Es bestehen zehn Juso-SchülerInnen- 
Landesgruppen. Keine Landesgruppen bestehen in Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg- 
Vorpommern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Sachsen-Anhalt. In Hessen, Rheinland- Pfalz 
und dem Saarland sind allerdings lokale Juso-SchülerInnen-Gruppen aktiv.

19 Ergebnis eigener Befragung zwischen August 2016 und August 2017 beim Bundes- und 
allen Landesverbänden der Jungen Liberalen. Es bestehen drei Landesgruppen in Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen. 
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Irakkrieg20 und wiederholt nach regionalen Protesten gegen die Bildungspolitik21 
öffentlich diskutiert. Gelegentlich erfolgten solche Demonstrationen gezielt mit 
einem an Arbeitskämpfe angelehnten Aufruf zum Unterrichtsboykott („Bil-
dungsstreik“).22

Aus juristischer Perspektive liegt der Schwerpunkt politischer und journalisti-
scher Schüleraktivitäten im Bereich der Grundrechte auf der Meinungs- und 
Pressefreiheit des Art.  5 Abs.  1 GG, der Versammlungsfreiheit des Art.  8 Abs.  1 
GG und der Vereinigungsfreiheit des Art.  9 Abs.  1 GG. Sie stehen daher im Mit-
telpunkt dieser Arbeit. Zugleich will sie dazu beitragen, politische Schülerverei-
nigungen parteienrechtlich zu verorten. 

20 „Demos nicht zur Schulzeit“, in: „Der Tagesspiegel“, 25.03.2003, S.  13; „Demo in der 
Schulzeit – die Rechtslage“, in: „Hamburger Abendblatt“, 29.03.2003, S.  16. Siehe bereits VG 
Hannover, NJW 1991, S.  1000 f.

21 „Rote Karte fürs Kultusministerium“, in: „Leipziger Volkszeitung“, 29.03.2012, S.  15; 
„Eine ganze Schule demonstriert gegen Raumnot“, in: „Westdeutsche Zeitung“, 19.08.2015, 
S.  18; „Das ist eine Form der Vernachlässigung“, in: „Der Tagesspiegel“, 21.06.2016, S.  14; 
„Pro test wegen maroder Ausstattung in Berlin“, in: „Bild“ (Berlin-Ausgabe), 23.06.2016, S.  10. 

22 „Tausende Schüler demonstrieren gegen dreigliedriges Schulsystem“, in: FAZ, 13.11. 
2008, S.  4; „Schüler-Demonstration: Beteiligung während des Unterrichts von Direktoren zum 
Teil mit massivem Druck verhindert“, in: „Main-Echo“, 13.02.2010, S.  24. 



Erstes Kapitel

Grundrechtsgeltung im Schulverhältnis –  
Historische Annäherung

Dass Schülergrundrechte im Schulverhältnis überhaupt eine Rolle spielen, ist 
historisch keine Selbstverständlichkeit. Lange verdrängte das „besondere Ge-
waltverhältnis“ die Grundrechte im Schulbereich. Heute wird davon ausgegan-
gen, dass der „Sonderstatus“ des Schulverhältnisses die Grundrechtsausübung 
der Schüler modifiziert.

A. Weichenstellungen vor Geltung des Grundgesetzes

Bevor das Grundgesetz in Kraft trat, gingen Staatspraxis und Rechtswissenschaft 
davon aus, dass sich Schüler im Schulverhältnis nicht auf Grundrechte berufen 
können. Ministerialerlasse unterbanden journalistische und politische Schüler-
aktivitäten weitgehend.

I. Entwicklung des „besonderen Gewaltverhältnisses“ in der Kaiserzeit

Im 19. Jahrhundert entwickelte Otto Mayer das „besondere Gewaltverhältnis.“ 
Mit dieser Rechtsfigur wurde über Jahrzehnte die Grundrechtsgeltung für Schü-
ler im Schulverhältnis bestritten. Mayer meinte, dass „was sonst der Staat seiner 
Verfassung nach nur in der Form des Gesetzes könnte, (…) er hier [gemeint ist 
im Falle des besonderen Gewaltverhältnisses] als Regierung“1 könne. Der Ge-
setzesvorbehalt für Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger sollte für besonde-
re Gewaltverhältnisse folglich nicht gelten. Das Verhalten der in einem besonde-
ren Gewaltverhältnis zum Staat stehenden Personen könne stattdessen mit Ver-
waltungsvorschriften reglementiert werden.2 Einzelfallanordnungen müssten 
nicht als Verwaltungsakte, sondern könnten als Anweisungen erlassen werden.3

1 Otto Mayer, AöR 3 (1888), S.  3 (82).
2 Otto Mayer, Verwaltungsrecht I, 1.  Aufl., S.  125 f.
3 Otto Mayer, Verwaltungsrecht I, 1.  Aufl., S.  102, siehe insbesondere Fn.  11.
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Mayer begriff jedes Anstaltsverhältnis als besonderes Gewaltverhältnis.4 Zu 
diesen Anstalten zählte er auch die Schule.5 Mit dem Eintritt in die Schule ver-
liere der Schüler von selbst einen Teil seiner persönlichen Freiheit.6 Die Anstalts-
ordnung (= Hausordnung) der einzelnen Schule wirke als Generalverfügung ge-
genüber den Schülern,7 die Anordnung des Lehrers als Anweisung.8 Die rechts-
wissenschaftliche Literatur der Kaiserzeit übernahm diese Ausgestaltung des 
besonderen Gewaltverhältnisses überwiegend zustimmend.9 

Die Schulrechtspraxis Preußens stimmte mit dieser Lehre überein. Ein Minis-
terialerlass untersagte Schülern, an Zeitschriften für Schüler mitzuwirken, bei 
denen nicht der Schulleiter die Verantwortung trug und Schüler unterschiedlicher 
Schulen mitwirkten.10 Einzelne solcher Zeitschriften verbot das Kultusministeri-
um.11 Die Vereinstätigkeit von Schülern regelte Preußen zwar verhältnismäßig 
früh auf gesetzlicher Ebene. Die Bestimmungen waren aber davon geprägt, Schü-
lern die Grundrechtsausübung zu versagen. §  8 des preußischen Vereinsgesetzes 
vom 11. März 1850 verwehrte Schülern die Mitgliedschaft in politischen Verei-
nen.12 Das Reichsvereinsgesetz von 1908, welches das Vereins- und Versamm-
lungsrecht erstmals für ganz Deutschland regelte, übernahm dieses Verbot zwar 
nicht.13 Es wurde aber so interpretiert, dass Schülern aufgrund des besonderen 
Gewaltverhältnisses weiter ohne gesetzliche Grundlage untersagt werden konnte, 
einem Verein beizutreten oder an einer Versammlung teilzunehmen.14 Selbst für 
unpolitische Schülervereine galt ein Genehmigungsvorbehalt der Schulleitung.15

4 Otto Mayer, Verwaltungsrecht II, 1.  Aufl., S.  335.
5 Otto Mayer, Verwaltungsrecht II, 1.  Aufl., S.  336.
6 Otto Mayer, Verwaltungsrecht II, 1.  Aufl., S.  336.
7 Otto Mayer, Verwaltungsrecht II, 1.  Aufl., S.  338.
8 Otto Mayer, Verwaltungsrecht II, 1.  Aufl., S.  338.
9 Siehe bereits Anschütz, Theorieen, S.  76. Prägende Wirkung hatte vor allem Fleiner, Insti-

tutionen, 1.  Aufl., S.  139, dessen Schüler Paul Kahn die erste Dissertation zum besonderen 
Gewaltverhältnis vorlegte und ebenfalls Anhänger dieser Rechtsfigur war (Kahn, Gewaltver-
hältnis, S.  8). 

10 Erlass des preußischen Kultusministers vom 12.05.1875, ZUV 1875, S.  404.
11 Siehe Erlasse des preußischen Kultusministers vom 11.02.1874, ZUV 1874, S.  200 (201) 

bezüglich der Zeitschrift „Walhalla“, vom 12.05.1875, ZUV 1875, S.  404 bezüglich der Zeit-
schrift „Freya“ und vom 20.06.1877, abgedruckt bei Rausch, Schülervereine, S.  81 f. bezüglich 
der Zeitschrift „Deutsche Schulzeitung“.

12 Abgedruckt in: Delius, Vereins- und Versammlungsrecht, 1.  Aufl., S.  28 f. Ein Verbot der 
Mitgliedschaft Minderjähriger in politischen Vereinen war auch in Art.  15 des Bayerischen 
Vereinsgesetzes vom 26.02.1850 normiert. Da die Volljährigkeit damals erst mit 21 Jahren er-
reicht war, bedeutete dies ebenfalls ein faktisches Verbot für alle Schüler. Abgedruckt in: Das 
Vereins-Gesetz und das Preß-Gesetz für das Königreich Bayern, Augsburg 1850, S.  8. 

13 Delius, Vereins- und Versammlungsrecht, 4.  Aufl., S.  219 f. 
14 Delius, Vereins- und Versammlungsrecht, 4.  Aufl., S.  227.
15 Delius, Vereins- und Versammlungsrecht, 4.  Aufl., S.  252. 
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II. Verfestigung der Rechtsfigur in der Weimarer Republik

Die Rechtsfigur des besonderen Gewaltverhältnisses war in der Weimarer Repu-
blik herrschende Lehre. Etablierte Staatsrechtslehrer, die bereits das Staats- und 
Verwaltungsrecht der Kaiserzeit geprägt hatten, bestimmten auch in der neuen 
Republik die Rechtswissenschaft und hielten in den Neuauflagen ihrer bereits 
aus der Kaiserzeit bekannten Werke am besonderen Gewaltverhältnis fest.16 Wei-
tere Autoren übernahmen die Rechtsfigur, ohne sie in Frage zu stellen.17 

Manche Autoren schränkten das besondere Gewaltverhältnis ein: Beispielsweise 
stützten sie die Verkürzung der Grundrechte nicht mehr allein auf die Anstaltsge-
walt, sondern entweder auf polizeigesetzliche Generalklauseln18 oder die Veranlas-
sung des Gewaltunterworfenen.19 Vereinzelt wurde gar ein möglicher Widerspruch 
darin gesehen, dass die Reichsverfassung einerseits für alle Bürger Grundrechte 
gewähre und andererseits das besondere Gewaltverhältnis diese verkürze.20 Solche 
Stimmen blieben aber in der Minderheit. Ganz überwiegend wurde vertreten, dass 
in der Regel die Grundrechte nur im allgemeinen Gewaltverhältnis gelten.21

Dementsprechend bewirkte der Grundrechtskatalog der Weimarer Reichsver-
fassung keine verbesserten Möglichkeiten für Schüler, sich in der Schule journa-
listisch oder politisch zu betätigen. Der Staat wollte die Schule mittels Erlassen 
frei von politischen Auseinandersetzungen halten.22 Schüler galten als noch nicht 
reif für den politischen Diskurs.23 Dementsprechend war das Tragen politischer 
Abzeichen24 und in Bayern auch das Verteilen politischer Flugblätter und Zeit-
schriften,25 schließlich sogar jegliche politische Betätigung,26 in der Schule ver-
boten. In Bayern gab es infolgedessen keine politischen Schülerzeitungen.27 In 
Preußen erschienen hingegen einige politische Schülerzeitungen, überwiegend 

16 Jeweils mit Bezügen zum Schulbereich: Fleiner, Institutionen, 8.  Aufl., S.  165; Otto Mayer, 
Verwaltungsrecht II, 3.  Aufl., S.  285. 

17 Hatschek, Institutionen, S.  508; Jellinek, Verwaltungsrecht, S.  122 und 514.
18 Herrnritt, Grundlehren, S.  252, Fn.  43. 
19 Köttgen, in: Nipperdey, Grundrechte I, S.  348 (355).
20 Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, S.  161. 
21 Zu den wenigen eng begrenzten Ausnahmen: Thoma, in: FG OVG Preußen, S.  183 (206 f.).
22 Für Preußen: Erlass „Fernhaltung der Politik von der Schule“ vom 14.11.1919, ZUV 1919, 

S.  668 f.; Erlass „Politische Betätigung der Schüler“ vom 29.08.1925, ZUV 1925, S.  279 f. Für 
Bayern: Erlass vom 03.06.1920, abgedruckt bei Zieroff, Schulgesetzeskunde, S.  300. 

23 Riesenbürger, Schulwesen, S.  61 warnt gar vor einer „vergifteten Kinderseele“. 
24 Für Preußen: Erlass „Politische Betätigung der Schüler“ vom 29.08.1925, ZUV 1925, S.  279 

(280). Für Bayern: Erlass vom 03.06.1920, abgedruckt bei Zieroff, Schulgesetzeskunde, S.  300.
25 Erlass vom 03.06.1920, abgedruckt bei Zieroff, Schulgesetzeskunde, S.  300.
26 §  12 Nr.  3 der Schülersatzung für die höheren Lehranstalten vom 07.04.1928, abgedruckt 

im Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 1928, S.  212 (214).
27 Bartels, Jugendpresse, S.  35 f.
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politisch links stehend.28 Die Verbreitung der sozialistischen Schülerzeitung 
„Schulkampf“ führte 1930 zu einem Verbot des Blattes durch den preußischen 
Kultusminister.29 Die herrschende Meinung sah darin keine unzulässigen Eingrif-
fe in die in Art.  118 WRV garantierte Meinungsfreiheit, da Regelungen zur Dis-
ziplinierung der Unterworfenen im besonderen Gewaltverhältnis als „allgemeine 
Gesetze“ galten, durch die Eingriffe in die Meinungsfreiheit zulässig waren.30

Die Betätigung in Vereinen war für Schüler zunächst ebenfalls weiterhin er-
schwert. Zwar wurden durch die Vereinigungsfreiheit des Art.  124 WRV die Be-
schränkungen des Reichsvereinsgesetzes von 1908 für Jugendliche aufgeho-
ben.31 Die Rechte von Schülern als Unterworfene im besonderen Gewaltverhält-
nis konnten aber weiterhin eingeschränkt werden. In Preußen bedeutete dies 
anfangs, dass Schüler nur mit Genehmigung der Lehrerkonferenz unpolitischen 
Vereinen beitreten durften und der Großteil der Schüler (alle wahlunmündigen 
Schüler, also solche, die noch keine 21 Jahre alt waren) sich der Mitgliedschaft 
in parteipolitischen Vereinen komplett enthalten musste.32 Erst als die Trennung 
zwischen unpolitischen und politischen Vereinen in der Praxis nicht aufrechtzu-
erhalten war, verzichtete die Schule auf ihr Aufsichtsrecht und legte die Ent-
scheidung, welchem Verein die Schüler angehören, in die Hand der Erziehungs-
berechtigten.33 Lediglich Schülervereine im engeren Sinne, die ausschließlich 
aus Schülern einer Schule bestanden, blieben unter dem Genehmigungsvorbehalt 
der Lehrerkonferenz.34 In Bayern durften die Schüler der Volkshauptschulen bis 
zum siebten Schuljahr überhaupt keinem Verein angehören.35 Die Schüler der 
achten Klassen mussten sich die Mitgliedschaft in einem Verein durch die Schu-
le genehmigen lassen, politische Vereine waren von vornherein ausgeschlos-
sen.36 Gleiches galt selbst für die Schüler höherer Lehranstalten.37 

Eine Ausnahme in der Rechtswissenschaft dieser Zeit ist die 1931 erschienene 
Dissertation Georg Freudenbergers zum besonderen Gewaltverhältnis, die aber 

28 Bartels, Jugendpresse, S.  32 mit zahlreichen Beispielen; Schwerbrock, Proteste der Ju-
gend, S.  65 f.

29 Bartels, Jugendpresse, S.  30.
30 Anschütz, Art.  118 WRV, Erl. 4 d); Arndt, Art.  118 WRV, Erl. 1; Hellwig, in: Nipperdey, 

Grundrechte II, S.  1 (56).
31 Anschütz, Art.  124 WRV, Erl. 3; Delius, in: Nipperdey, Grundrechte II, S.  138 (141).
32 Erlass „Bildung von Schülervereinen“ vom 11.03.1920, ZUV 1920, S.  277 f. 
33 Erlass „Teilnahme von Schülern an Vereinen“ vom 23.12.1922, ZUV 1923, S.  19. 
34 Erlass „Teilnahme von Schülern an Vereinen“ vom 23.12.1922, ZUV 1923, S.  19. 
35 Erlass vom 30.10.1924, abgedruckt bei Zieroff, Schulgesetzeskunde, S.  301.
36 Erlass vom 30.10.1924, abgedruckt bei Zieroff, Schulgesetzeskunde, S.  301 (302).
37 Erlass vom 03.12.1923, abgedruckt bei Zieroff, Schulgesetzeskunde, S.  297 (298). Zu-

dem §  12 der Schülersatzung für die höheren Lehranstalten vom 07.04.1928, abgedruckt im 
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 1928, S.  212 (214).
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in der damaligen Staatsrechtslehre kaum Beachtung fand.38 Freudenberger lehn-
te es ab, dass mit dem Eintritt in eine Anstalt der Gewaltunterworfene in jede 
künftige Anstaltsverfügung einwillige.39 Die Grenze des Rechtsverzichts sei 
vielmehr durch den Zweck des besonderen Gewaltverhältnisses zu bestimmen.40 
Anders als von der herrschenden Meinung vertreten, ging Freudenberger davon 
aus, dass die Grundrechte im besonderen Gewaltverhältnis grundsätzlich gel-
ten.41 Darauf aufbauend untersuchte Freudenberger in seiner Dissertation die 
damalige bayerische Schülersatzung für höhere Lehranstalten42 auf ihre Rechts-
gültigkeit.43 Soweit ersichtlich, handelt es sich dabei um die erste belegbare sys-
tematische Überprüfung einer schulrechtlichen Regelung hinsichtlich möglicher 
Grundrechtsverletzungen überhaupt. In seiner Arbeit stellte Freudenberger fest, 
dass der in §  12 der Satzung enthaltene Genehmigungsvorbehalt für die Teil-
nahme an Vereinen und das dort verankerte Verbot jeglicher politischer Betäti-
gung der Schüler gegen die in der Weimarer Reichsverfassung garantierte Ver-
eins-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit verstießen.44 Bemerkenswert ist, 
dass Freudenberger dabei bereits die Schüler und nicht die Eltern als Betroffene 
der Grundrechtsverletzung sah.

III. Totale Grundrechtsausschaltung im Nationalsozialismus

Der nationalsozialistische Staat verstand sich als Führerstaat.45 Der Volkswille 
wurde nicht mehr durch Wahlen und Abstimmungen ermittelt, sondern beruhte 
darauf, „dass der Wille des Volkes nur durch den Führer rein und unverfälscht 
hervorgehoben wird.“46 Durch das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und 
Reich“ (Ermächtigungsgesetz) vom 24. März 193347 wurde der Reichsregierung 
das Recht zum Erlass von Reichsgesetzen gewährt. Dass damit die Gewaltentei-
lung abgeschafft war, wurde als deren Überwindung von der nationalsozialisti-
schen Rechtswissenschaft verklärt.48 Durch die „Verordnung des Reichspräsi-

38 Wenninger, Geschichte der Lehre vom besonderen Gewaltverhältnis, S.  207.
39 Freudenberger, Lehre vom besonderen Gewaltverhältnis, S.  191.
40 Freudenberger, Lehre vom besonderen Gewaltverhältnis, S.  192.
41 Freudenberger, Lehre vom besonderen Gewaltverhältnis, S.  195.
42 Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 1928, S.  212 (214).
43 Freudenberger, Lehre vom besonderen Gewaltverhältnis, S.  196 ff.
44 Freudenberger, Lehre vom besonderen Gewaltverhältnis, S.  198.
45 Kluge/Heinrich Krüger, Reichsbürgerkunde, S.  139 f.; Koellreutter, Verfassungsrecht, 

S.  131; Meißner/Kaisenberg, Staats- und Verwaltungsrecht, S.  162. 
46 Ernst Rudolf Huber, Verfassungsrecht, S.  194. 
47 RGBl. I, S.  141.
48 Ernst Rudolf Huber, Verfassungsrecht, S.  52. Koellreutter, Verfassungsrecht, S.  176 

spricht von einem „Niederreißen künstlicher Schranken“ zwischen den Gewalten.
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denten zum Schutze von Volk und Staat“ vom 28. Februar 193349 wurden die 
Grundrechte der Weimarer Reichsverfassung außer Kraft gesetzt. Die national-
sozialistische Rechtswissenschaft sah diese als Ausdruck eines zur Anarchie50 
führenden überzogenen Individualismus51 an. Die Grundrechte52 und jegliche 
subjektiven öffentlichen Rechte des Einzelnen gegen den Staat53 galten als un-
vereinbar mit dem Gemeinschaftsgedanken der völkischen Bewegung.

Die Reichsbürger konnten ihr journalistisches und politisches Engagement in-
folgedessen nicht mehr frei bestimmen. Die „Geheime Staatspolizei“ (Gestapo) 
überwachte in der gesamten Gesellschaft, dass keine gegen den Nationalsozialis-
mus gerichteten Aktivitäten möglich waren.54 Der NS-Staat führte Jugendliche 
zwangsweise einem „politischen Engagement“ für den Nationalsozialismus zu. 
Die Hitler-Jugend wurde offizielle Reichsjugend55 mit staatlichen Hoheitsrech-
ten.56 Die Aufwertung des Reichsjugendführers der NSDAP zur obersten Reichs-
behörde im Jahr 193657 und die zwangsweise Erfassung aller Jugendlichen in der 
Hitler-Jugend ab dem Jahr 193958 untermauerten den Totalitätsanspruch der „Be-
wegung“. Innerhalb der Hitler-Jugend galt das Anstaltsrecht,59 um innerverband-
lichen Widerstand unmöglich zu machen.

Bereits kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten erlaubte eine 
Notverordnung des Reichspräsidenten die Beschlagnahme von Flugblättern und 
das Verbot missliebiger periodischer Druckschriften.60 Damit wurden Schüler-
zeitungen, die nach 1933 weiterbestanden oder vereinzelt neu gegründet wurden, 

49 RGBl. I, S.  83.
50 Köttgen, Deutsche Verwaltung, 3.  Aufl., S.  187. 
51 Ernst Rudolf Huber, Verfassungsrecht, S.  360; Koellreutter, Verfassungsrecht, S.  90; Vocke, 

Grundrechte und Nationalsozialismus, S.  56 f. 
52 Kluge/Heinrich Krüger, Reichsbürgerkunde, S.  230; Koellreutter, Verfassungsrecht, 

S.  89; Vocke, Grundrechte und Nationalsozialismus, S.  79.
53 Frank, Verwaltungsrecht, S.  89; Ernst Rudolf Huber, Verfassungsrecht, S.  359; Koellreutter, 

Verfassungsrecht, S.  90; Maunz, ZGS 96 (1936), S.  71 (74). 
54 Siehe §  1 des preußischen Gesetzes über die Geheime Staatspolizei vom 10.02.1936: 

„Die geheime Staatspolizei hat die Aufgabe, alle staatsgefährlichen Bestrebungen im gesamten 
Staatsgebiet zu erforschen und zu bekämpfen (…)“, abgedruckt bei Frank, Verwaltungsrecht, 
S.  420, der darauf hinweist, dass diese Bestimmung sinngemäß auch auf die übrigen deutschen 
Länder übertragbar sei, auch wenn dort eine konkrete gesetzliche Fassung fehle.

55 Hans-Helmut Dietze, Rechtsgestalt der Hitler-Jugend, S.  174. 
56 Hans-Helmut Dietze, Rechtsgestalt der Hitler-Jugend, S.  176.
57 §  3 des „Gesetzes über die Hitler-Jugend“ vom 01.12.1936, RGBl. I, S.  993.
58 §  1 der „Zweiten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Hitler-Jugend“ (Jugend-

dienstverordnung) vom 25.03.1939, RGBl. I, S.  710. 
59 Heckel, RVBl. 1935, S.  312 (313). Sinngemäß auch Ule, RVBl. 1934, S.  649 (652).
60 Siehe Abschnitt II der „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen 

Volkes“ vom 04.02.1933, RGBl. I, S.  35 (36 ff.). 
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Schülerverbindung – siehe Schülervereini-

gung – historische Einordnung
Schülervereine – siehe Schülervereinigung
Schülervereinigung 
– gegenwärtige schulrechtliche Regelungen  

34, 39, 165–171
– historische Einordnung 6, 8, 27, 29 f., 

173–184
– Mitgliederentwicklung 177–180
– Nähe zur Partei 180–194
Schülervertretung 2, 21, 61, 111
Schülerzeitung
– siehe auch Pressefreiheit
– gegenwärtige schulrechtliche Regelungen  

33 f., 38 f., 146–154, 156–160
– historische Einordnung 1–3, 7 f., 10, 

16–18, 27–29, 179, 183
Schulfremde 43, 59, 146, 154 f.
Schulfrieden 28 f., 38, 82–86, 135 f., 139 f., 

144, 152 f., 165, 168
Schulgebet, christliches 58
Schulgebet, islamisches – siehe Islamgebet
Schulgelände 28, 41–49, 58 f., 60, 139–141
Schulgewalt 13 f., 19, 118 f. 
Schulhof – siehe Schulgelände
Schulhoheit 63, 65, 118 f., 121
– siehe auch Schulaufsicht
Schulordnungsrecht 21 f., 25, 29, 46–49, 53, 

70 f., 76 f., 78, 126
Schulpflicht 52, 54, 60, 81
– siehe auch Aufenthaltspflicht
Schulrechtskommission des Deutschen 

Juristentages – siehe Deutscher Juristen-
tag

Schulstreik – siehe Streik
Schulträger 48
Schulverhältnis 12 f., 19–25, 35–54, 164
Schulverweis – siehe Schulausschluss
Schutzbereichsebene 41–45, 94–105
Schwarzes Brett – siehe Aushang und 

Flugblatt

Schwimmunterricht 65, 126
Selbstverständnis 184–186
Sexualerziehung 21, 53, 65, 93, 120 f.
Soldat 14, 35, 54, 112
Sonderbindung 23 f.
Sondernutzung 42, 151, 156
Sonderorganisation 186–192
Sonderrechtslehre 132–134
Sonderrechtsverhältnis 23–25
– siehe auch Besonderes Gewaltverhältnis 

und Sonderstatus
Sonderstatus 22–25, 35–48, 50–54
– siehe auch besonderes Gewaltverhältnis
Sorgerecht 94, 106–108, 124
SPD 2 f., 18, 112, 181–183, 190–192
Spontanversammlung 39, 162
Stellvertretung 97, 100, 126
Strafgefangenen-Entscheidung 11, 19 f., 23, 

53
Streik 3 f., 30, 39, 80, 162–165, 175
– siehe auch Boykottaufruf
– siehe auch Versammlungsfreiheit

Tatsächlichkeitsebene 94–105
Teilhaberecht 112–115
Tendenzfreiheit 33, 156–159
Tendenziöse Erziehung 123 f.
Thüringen 31–34, 48, 116, 131, 136, 

139– 141, 144, 146, 152, 154 f., 165, 168, 
191 f. 

Toleranz 68 f., 76 f. 

Unabhängige Schülervertretung 176
Unterrichtsausschluss 25 f.
– siehe auch Schulausschluss
Unterrichtsbefreiung 28, 30, 34, 39, 127, 

162–165
Urteilsfähigkeit – siehe Einsichtsfähigkeit
Usurpationsgrenze 37

Verband Christlicher Schüler Würzburg 176
Verband Kritischer Schüler Niedersachsen  

176
Vereinigungsfreiheit
– als Teilhaberecht 115
– gegenwärtige schulrechtliche Regelungen  

34, 165–171
– historische Einordnung 8, 174 f. 
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– negative 60 f. 
– Schutzbereich 102–105
Vereinigungsverbot 166, 168, 170 f.
Verfassungsessenz 67–79, 117, 153, 159
Verfassungsfeindlichkeit 3, 26, 69–71, 76 f., 

144, 153, 155, 167, 186
Verfassungsimmanente Schranke 36, 62, 

167
Verfassungskonforme Auslegung 51, 84, 

137, 141, 143, 155 f., 168
Verhältnismäßigkeit 18, 36 f., 46, 166 f.
Verleumdung – siehe Beleidigung
Versammlungsfreiheit
– siehe auch Streik
– als Teilhaberecht 115
– gegenwärtige schulrechtliche Regelungen  

34, 162–165
– negative 60
– Schutzbereich 42–45, 101 f.
Versammlungsziel 163
Versetzung 14, 21 f., 30
Vertriebsverbot 16–18, 28, 33, 38, 146–154, 

159 f. 
– siehe auch Zensurverbot
Verwaltungsrechtsweg 12, 14 f., 19, 49
Volljährigkeit 6, 92 f., 112, 115
Vorgelagerte Teilhaberechte 115
Vorkonstitutionelles Recht 99

Vorlagepflicht 16, 154
– siehe auch Informationsgebot
Vorzensur 16–18, 28 f., 146–152

Wächteramt – siehe Kindeswohl
Wahlalter 8, 112, 116, 126
Wahlmündigkeit – siehe Wahlalter
Wahlrecht 108, 112–116
Wahlvorbereitung 113–115
Wahrnehmungsfähigkeit 96–98, 100
Wehrpflicht 112
Weimarer Republik 7–9, 63–65, 72, 81 f., 

99, 108–110, 118 f., 132 f., 147, 175
Werbeverbot – siehe politische Werbung und 

parteipolitische Werbung
Werbung – siehe politische Werbung und 

parteipolitische Werbung
Wesensgehalt 11 f.
Wesentlichkeitstheorie 20–23, 50, 53, 142 
– siehe auch Regelungsdichte
Widmung 43, 46
Willensbildung 114 f., 126, 141
Wissenschaftsfreiheit 86 f.
Wunsiedel-Entscheidung 133

Zensurgleiche Maßnahme 148 f., 151
Zensurverbot 2, 16–18, 146–161
Zutrittsrecht 42–45, 154–156, 161


	Cover
	Titel
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Problemaufriss���������������������
	Erstes Kapitel: Grundrechtsgeltung im Schulverhältnis – Historische Annäherung�������������������������������������������������������������������������������������
	A. Weichenstellungen vor Geltung des Grundgesetzes���������������������������������������������������������
	I. Entwicklung des „besonderen Gewaltverhältnisses“ in der Kaiserzeit����������������������������������������������������������������������������
	II. Verfestigung der Rechtsfigur in der Weimarer Republik����������������������������������������������������������������
	III. Totale Grundrechtsausschaltung im Nationalsozialismus�����������������������������������������������������������������


	Sachregister�������������������



